
 

 

Satzung  

Hunde-Freilauf Lübeck 

§ 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr 

(1) Der Verein trägt den Namen Hunde-Freilauf Lübeck 

(2) Er hat den Sitz in Lübeck. 

(3) Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden. Der Name wird sodann mit 
dem Zusatz versehen „eingetragener Verein“ („e.V.“) 

(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Vereinszweck 

Der Verein  verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

Zweck des Vereins ist  
Die Förderung des Tierschutzes und 
die Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Sinne des 
Bundesnaturschutzgesetzes und der Naturschutzgesetze der Länder. 
 
Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch 

Einrichtung eines umzäunten Hundefreilaufs an der Travemünder Allee in Israelsdorf 
auf dem bestehenden Hundewald-Gelände neben dem ehemaligen Tierpark, nach 
dem Vorbild bereits bestehender Freilaufflächen wie beispielsweise 
Klingberg/Scharbeutz, Stockelsdorf, Sereetz oder Bad Schwartau und in vielen 
anderen Gemeinden in Deutschland. Der Verein will für Unterhalt bzw. 
Instandhaltung des Zaunes/ der Fläche sorgen.  

Dies soll im Rahmen eines Naturschutzprojekts (unter Einbeziehung beispielsweise 
von Nistkästen für Vögel sowie Insekten-Brutlöcher-Wänden etc.) verwirklicht werden, 
welches in einem pädagogischen Konzept für Kinder beispielsweise mittels 
Informations-Führungen / Schautafeln anschaulich gemacht werden soll (Hunde als 
Nachfahren der Wölfe, gezüchtet vom Menschen zu diversen Hilfsleistungen - Jagen, 
Apportieren, Hüten, Bewachung etc. - sowie Waldtiere im Umfeld der Wölfe / 
heutigen Hunderassen) 

Darüber hinaus versteht sich der Verein als Interessenvertretung aller 
Hunde/Hundebesitzer in Lübeck, und zwar als Ansprechpartner für Verwaltung/Politik, 
Schule der Hansestadt (siehe pädagogisches Konzept) für alle Hunde-Themen. 

In diesem Rahmen soll auch die Einrichtung weiterer geeigneter Hunde-
Freilaufflächen in Lübeck, umzäunt und auch nicht umzäunt, befördert werden, um in 
der Nähe von möglichst allen Stadtteilen/ Wohngebieten Angebote dieser Art zu 
schaffen. 

 



 

 

§ 3 Selbstlosigkeit 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke.  

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus 
Mitteln des Vereins. 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 4 Mitgliedschaft 

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche (und juristische) Person werden, die 
seine Ziele unterstützt. 

2. Der Verein besteht aus ordentlichen Mitgliedern und Fördermitgliedern. 
3. Fördernde Mitglieder sind Personen, die den Verein finanziell unterstützen. 

Fördernde Mitglieder können auch juristische Personen sein. 

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

1. Ordentliche Mitglieder haben das Stimmrecht in der Mitgliederversammlung. 
2. Fördernde Mitglieder haben weder aktives noch passives Wahlrecht. 
3. Alle Mitglieder haben das Recht, dem Vorstand und der 

Mitgliederversammlung Anträge zu unterbreiten. Sie sind berechtigt, an allen 
Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. 

4. Die für den Verein ehrenamtlich tätigen Mitglieder haben nur Ersatzansprüche 
für tatsächlich entstandene Auslagen. 

5. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und auch keine sonstigen 
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins (außer Punkt 4.) 

6. Die Mitglieder sind verpflichtet, 

 Die Ziele des Vereins nach besten Kräften zu fördern, 

 Eventuelles Vereinseigentum schonend und fürsorglich zu behandeln, 

 Den Beitrag rechtzeitig zu entrichten. 
 
§ 6 Beginn und Ende der Mitgliedschaft 

1. Die Aufnahme in den Verein muss schriftlich beantragt werden. 

Über den Antrag auf Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand mit 
einfacher Stimmenmehrheit. Lehnt der Vorstand die Aufnahme ab, so kann 
der Antragsteller hiergegen Berufung zur Mitgliederversammlung einlegen. 
Diese entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit endgültig. 

2. Der Übertritt vom ordentlichen in den passiven Mitgliederstand oder 
umgekehrt muss dem Vorstand bis spätestens 31.12. des laufenden 
Geschäftsjahres mitgeteilt werden. Er ist wirksam ab 1.1. des folgenden 
Geschäftsjahres. 

(3) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 
 
(4) Der Austritt eines Mitgliedes ist nur zum Ende des Geschäftsjahres möglich.   



 

 

     Er erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand unter   
     Einhaltung einer Frist von 3 Monaten zum Schluss des Kalenderjahres. 
 
(5) Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins schwer  
     verstoßen hat oder trotz Mahnung mit dem Beitrag für 12 Monate im  
     Rückstand bleibt, so kann es durch den Vorstand mit sofortiger Wirkung  
     ausgeschlossen werden. 

Dem Mitglied muss vor der Beschlussfassung Gelegenheit zur Rechtfertigung 
bzw. Stellungnahme gegeben werden. 
Gegen den Ausschließungsbeschluss kann innerhalb einer Frist von einem 
Monat nach Mitteilung des Ausschlusses Berufung eingelegt werden, über den 
die nächste Mitgliederversammlung entscheidet. 

§ 7 Aufnahmegebühr und Jahresbeiträge 

 Der Verein erhebt keine Aufnahmegebühr.  

Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der 
Mitgliederversammlung. Zur Festlegung der Beitragshöhe und -fälligkeit ist 
eine einfache Mehrheit der in der Mitgliederversammlung anwesenden 
stimmberechtigten Vereinsmitglieder erforderlich. 

 Der Beitrag ist auch dann für ein Jahr zu zahlen, wenn ein Mitglied während 
des Jahres austritt, ausgeschlossen wird oder erst während des 
Geschäftsjahres eintritt. 

 Der Beitrag wird grundsätzlich mittels Lastschrift vom Konto des Mitgliedes 
eingezogen. Der Zahlungstermin ist grundsätzlich im ersten Quartal eines 
jeden Geschäftsjahres. 

§ 6 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind 

a) der Vorstand 

b) die Mitgliederversammlung 

§ 7 Der Vorstand 

Der Vorstand besteht aus drei Mitgliedern, und zwar 

1. dem 1. Vorsitzenden 
2. dem 2. Vorsitzenden 
3. dem Kassenwart 

Er vertritt den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Je zwei Vorstandsmitglieder 
sind gemeinsam vertretungsberechtigt – für die Kontoführung ist Einzelvertretung 
möglich durch einfachen Vorstandsbeschluss. 

(2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren 
gewählt. 

Die Wiederwahl der Vorstandsmitglieder ist möglich. 



 

 

Der Vorsitzende wird von der Mitgliederversammlung in einem besonderen 
Wahlgang bestimmt. Die jeweils amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben nach 
Ablauf ihrer Amtszeit im Amt, bis Nachfolger gewählt sind. 

(3) Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins. Er hat 
insbesondere folgende Aufgaben: Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des 
Vereins. Im obliegt die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Ausführung der 
Vereinsbeschlüsse. Der Vorstand übt seine Tätigkeit ehrenamtlich aus.  

(4) Vorstandssitzungen finden jährlich mindestens halbjährlich statt. Die Einladung zu 
Vorstandssitzungen erfolgt durch den 1. Vorsitzenden (bei Verhinderung durch den 
2.Vorsitzenden) schriftlich unter Einhaltung einer Einladungsfrist von mindestens 10 
Tagen. Vorstandssitzungen sind beschlussfähig, wenn mindestens 2 
Vorstandsmitglieder anwesend sind. 

(5) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit.  

(6) Beschlüsse des Vorstands können bei Eilbedürftigkeit auch schriftlich oder 
fernmündlich gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu 
diesem Verfahren schriftlich oder fernmündlich erklären. Schriftlich oder fernmündlich 
gefasste Vorstandsbeschlüsse sind schriftlich niederzulegen und zu unterzeichnen. 

(7) Alle Inhaber von Vereinsämtern sind ehrenamtlich tätig. Falls jedoch die 
anfallenden Arbeiten das zumutbare Maß ehrenamtlicher Tätigkeit übersteigen, kann 
ein hauptamtlicher Geschäftsführer und das unbedingt notwendige Hilfspersonal 
angestellt werden. Für diese Tätigkeiten dürfen keine unverhältnismäßig hohen 
Vergütungen gewährt werden. Vorstandsmitglieder und andere im Auftrag des 
Vereins ehrenamtlich tätige Personen bekommen ihre Aufwendungen in 
nachgewiesener Höhe vom Verein ersetzt. Wenn es die finanzielle Situation des 
Vereins zulässt, kann der Vorstand für ehrenamtlich und unentgeltlich im Auftrag des 
Vereins tätige Personen die Zahlung einer Aufwandsentschädigung aus der 
Ehrenamtspauschale nach § 3 Nr. 26a EStG beschließen. 

(8) Bei Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds haben die übrigen Vorstandsmitglieder 
das Recht, einen Ersatzmann bis zur nächsten Mitgliederversammlung zu bestellen. 

§ 8 Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist einmal jährlich einzuberufen. 

(2) Der Vorstand ist berechtigt, jederzeit eine außerordentliche Mitglieder-
versammlung einzuberufen. Er ist hierzu verpflichtet, wenn mindestens 10 % der 
Mitglieder dies in einem schriftlichen Antrag unter Angabe des Zwecks und des 
Grundes verlangen. Dabei müssen die Gründe dargelegt werden, aus denen sich 
ergibt, daß bis zur nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung nicht abgewartet 
werden kann.  

(3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich unter Wahrung 
einer Einladungsfrist von mindestens 2 Wochen bei gleichzeitiger Bekanntgabe der 
Tagesordnung. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des 
Einladungsschreibens folgenden Tag. Es gilt das Datum des Poststempels. Das 
Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom 
Mitglied des Vereins schriftlich bekannt gegebene Adresse gerichtet ist. 



 

 

(4) Die Mitgliederversammlung als das oberste beschlussfassende Vereinsorgan ist 
grundsätzlich für alle Aufgaben zuständig, sofern bestimmte Aufgaben gemäß dieser 
Satzung nicht einem anderen Vereinsorgan übertragen wurden. 

Ihr sind insbesondere die Jahresrechnung und der Jahresbericht zur 
Beschlussfassung über die Genehmigung und die Entlastung des Vorstandes 
schriftlich vorzulegen. Sie bestellt zwei Rechnungsprüfer, die weder dem Vorstand 
noch einem vom Vorstand berufenen Gremium angehören und auch nicht 
Angestellte des Vereins sein dürfen, um die Buchführung einschließlich 
Jahresabschluss zu prüfen und über das Ergebnis vor der Mitgliederversammlung zu 
berichten. 

Die Mitgliederversammlung entscheidet z. B. auch über 

a) Gebührenbefreiungen, 

b) Aufgaben des Vereins, 

c) An- und Verkauf sowie Belastung von Grundbesitz, 

d) Beteiligung an Gesellschaften, 

e) Aufnahme von Darlehen  

f) Genehmigung aller Geschäftsordnungen für den Vereinsbereich, 

g) Mitgliedsbeiträge, 

h) Satzungsänderungen, 

j) Wahl des Vorstandes. 

(5) Jede satzungsmäßig einberufene Mitgliederversammlung wird als beschlussfähig 
anerkannt ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vereinsmitglieder. Jedes 
Mitglied hat eine Stimme. 

(6) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei 
Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

(7) Die Beschlussfassung erfolgt durch offene Abstimmung, soweit nicht von einem 
Viertel der anwesenden Mitglieder geheime Abstimmung gefordert wird. 

 

§ 9 Satzungsänderung 

(1) Für Satzungsänderungen ist eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen 
Stimmen erforderlich. Über Satzungsänderungen kann in der Mitgliederversammlung 
nur abgestimmt werden, wenn auf diesen Tagesordnungspunkt bereits in der 
Einladung zur Mitgliederversammlung hingewiesen wurde und der Einladung sowohl 
der bisherige als auch der vorgesehene neue Satzungstext beigefügt worden waren. 



 

 

(2) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus 
formalen Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. 
Diese Satzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern alsbald schriftlich 
mitgeteilt werden. 

§ 10 Protokollierung von Beschlüssen 

Die in Vorstandssitzungen und in Mitgliederversammlungen erfassten Beschlüsse 
sind schriftlich niederzulegen und vom Vorstand zu unterzeichnen. 

§ 11 Auflösung des Vereins und Vermögensbindung 

(1) Für den Beschluss, den Verein aufzulösen, ist eine 3/4-Mehrheit der in der 
Mitgliederversammlung anwesenden Mitglieder erforderlich. Der Beschluss kann nur 
nach rechtzeitiger Ankündigung in der Einladung zur Mitgliederversammlung gefasst 
werden. 

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter 
Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an Tierschutz Lübeck u. Umgebung e. V., 
Resebergweg 20, 23569 Lübeck, die es unmittelbar und ausschließlich für das 
Tierheim Lübeck zu verwenden hat,  

Lübeck, den 5. November 2012 
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Holger Lindberg         Karola von Daake         Hartmut Schenk 
1.Vorsitzender                 2.Vorsitzende         Kassenwart/Schriftführer 
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Ellen Kloth           Uwe Rademacher         Stefanie Diehl 
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Marion Rademacher 


